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Liebe Stäfnerinnen und Stäfner

Wir laden Sie freundlich ein, an der Abstimmung über das vorliegende
Geschäft teilzunehmen und von Ihrem demokratischen Recht zur Mit-
gestaltung unserer Gemeinde möglichst zahlreich Gebrauch zu machen!

Mit freundlichen Grüssen

IM NAMEN DES GEMEINDERATS STÄFA

Christian Haltner Daniel Scheidegger
Gemeindepräsident Gemeindeschreiber
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Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung

Montag bis Freitag, 8.30 bis 11.30 und 14.00 bis 16.30 Uhr
am Montagabend bis 18.30 Uhr

Vorlage

Gemeindeordnung
Teilrevision 20181
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1 Gemeindeordnung
Teilrevision 2018

Die Vorlage in Kürze

Der Gemeinderat legt Ihnen heute den Entwurf für die Teilrevision
der Gemeindeordnung vor.

Die Revision ist nötig, um sich dem neuen, seit 1. Januar 2018 gel-
tenden kantonalen Gemeindegesetz anzupassen. Sie hat den Um-
fang einer Teilrevision, weil nicht viele Bestimmungen der Gemein-
deordnung geändert werden müssen. Mit der Gemeindeordnung
von 2013 verfügt Stäfa bereits über eine vergleichsweise junge und
moderne Gemeindeordnung, weshalb der Änderungsbedarf als Fol-
ge des neuen kantonalen Gesetzes nicht sehr hoch ausfällt.

Bewährtes behalten, die Grundzüge der Gemeindeorganisation wei-
terführen und Notwendiges ändern waren die Leitlinien des Ge-
meinderats für die aktuelle Revision. So bleiben Inhalt und Umfang
der Kompetenzen von Urne, Gemeindeversammlung und Behörden
als wichtigster Teil der Gemeindeorganisation grundsätzlich unver-
ändert. Die augenfälligste Änderung ist die Darstellung der Finanz-
kompetenzen. Diese sind heute tabellarisch in Art. 17 dargestellt. Sie
werden neu mit gleichem Inhalt als Fliesstext beim jeweils betreffen-
den Organ aufgeführt.

Eine weitere, wichtigere Änderung betrifft die Unterstellung der
Alters- und Pflegeheime. Heute ist die Fürsorgebehörde zuständig
dafür, die Alters- und Pflegeheime nach den vom Gemeinderat ge-
nehmigten Grundsätzen zu führen. Damit führt die Fürsorge-
behörde einen vom Sozialwesen, ihrer übrigen Aufgabe, sehr unter-
schiedlichen Bereich. Die Alters- und Pflegeheime als stationäre
Pflegeversorgung sind heute der einzige Bereich der Gemeinde, der
durch zwei Behörden geführt wird, die im gleichen Aufgabenfeld je
eigene und teilweise überschneidende Zuständigkeiten haben. Die
behördliche Führungsstruktur soll vereinfacht werden. Die stationä-
re Pflegeversorgung ist heute die einzige Aufgabe der Gemeinde in
den Bereichen Alter und Pflegeversorgung, die nicht vom Gemein-
derat wahrgenommen wird. Es war deshalb für die beiden Behörden
naheliegend, dass die Aufgabe neu ganz zum Gemeinderat wech-
seln soll. Damit werden die Aufgaben Alter und Pflegeversorgung
beim Gemeinderat zusammengeführt, während die neu «Sozial-
behörde» benannte Fürsorgebehörde zukünftig als ausschliessliche
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Fachbehörde über die kantonal geregelte wirtschaftliche Hilfe ent-
scheidet.

Alle Änderungen der Gemeindeordnung sind im Anhang detailliert
und im Wortlaut aufgeführt. Der Gemeinderat beantragt Ihnen, der
Vorlage zuzustimmen, damit das Rechtsgewand der Gemeinde
wieder vollumfänglich mit dem neuen kantonalen Recht überein-
stimmt.

Die Abstimmungsfrage lautet:

Wollen Sie die Teilrevision 2018 der Gemeindeordnung der Politischen
Gemeinde Stäfa annehmen (Beschluss des Gemeinderats vom 4. Septem-
ber 2018)?

Abstimmungstext
(Beschluss des Gemeinderats vom 4. September 2018)

1. Der Gemeindeabstimmung an der Urne wird die Vorlage zur Ände-
rung der Gemeindeordnung (Teilrevision 2018) unterbreitet.

2. Die Genehmigung der Änderung der Gemeindeordnung durch das
zuständige Organ des Kantons Zürich bleibt vorbehalten.

3. Abstimmungstext sind die im Anhang aufgeführten, als Teilrevision
2018 benannten Änderungen der Gemeindeordnung.

Die Änderungen der Gemeindeordnung sind im Anhang dieser Vorlage in
einer Gegenüberstellung von bisherigem und neuem Recht und mit Kom-
mentar dargestellt.
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Beleuchtender Bericht

1. Neues kantonales Gemeindegesetz

Seit dem 6. Juni 1926 gilt das kantonale «Gesetz über das Gemeindewesen».
Am 20. April 2015 hat der Kantonsrat ein neues Gemeindegesetz beschlos-
sen. Es löst jenes von 1926 vollständig ab. Mit dem neuen Gesetz will der
Kantonsrat die Eigenständigkeit der Gemeinden stärken, die politische
Mitwirkung sichern, die wirtschaftliche Aufgabenerfüllung fördern und
die Miliztauglichkeit erhalten. Die neue Gemeindegesetzgebung will
ausserdem die Grundlage schaffen, dass Gemeinden, Zweckverbände und
Anstalten im Interesse der Bevölkerung ihre Organisation und Haushalts-
führung zeitgemäss ausgestalten können.

Das neue Gesetz und die dazugehörige Verordnung sind am 1. Januar 2018
in Kraft getreten. Es hat zur Folge, dass die Gemeinden ihre Gemeinde-
ordnung überarbeiten und den geänderten rechtlichen Vorgaben anpas-
sen müssen. Das Gemeindeamt des Kantons Zürich empfiehlt, das neue
Gesetz zum Anlass zu nehmen, auch die Gemeindeordnung zu revidieren.
Es hat dazu eine Muster-Gemeindeordnung veröffentlicht.

2. Auswirkungen auf die Gemeindeordnung von 2013

Am 22. September 2013 beschloss das Stäfner Stimmvolk eine Totalrevision
der Gemeindeordnung. Mit dieser wurden die damalige Schulgemeinde
und die Politische Gemeinde zur heutigen Einheitsgemeinde zusammen-
geschlossen.

Damit verfügt die Gemeinde Stäfa über eine vergleichsweise junge und
moderne Gemeindeordnung. Aus diesem Grund fällt der Änderungsbedarf
als Folge des neuen kantonalen Gesetzes nicht sehr hoch aus. Die Teil-
revision belässt die Gemeindeordnung von 2013 in wesentlichen Grund-
zügen unverändert.

3. Leitlinien für die Revision

Bewährtes behalten, die Grundzüge der Gemeindeorganisation weiter-
führen und Notwendiges ändern, das waren die Leitlinien des Gemeinde-
rats für die Revision der Gemeindeordnung von 2013.
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So bleiben Inhalt und Umfang der Kompetenzen von Urne, Gemeinde-
versammlung und Behörden grundsätzlich unverändert, ebenso wie die
Behördenorganisation. Die augenfälligste Änderung ist die Darstellung
der Finanzkompetenzen. Diese sind heute tabellarisch in Art. 17 aufgeführt,
neu mit gleichem Inhalt als Fliesstext beim jeweils betreffenden Organ.

4. Die wesentlichen Änderungen im Einzelnen

4.1 Gemeindeart

Art. 2 wird redaktionell angepasst, indem der heutige Text in Abs. 2: «Die
Schulgemeinde ist mit der Politischen Gemeinde vereinigt», weniger abs-
trakt formuliert wird: «Die Politische Gemeinde erfüllt die Aufgabe der
Volksschule und weitere Aufgaben im Bereich von Schule und Bildung.»

4.2 Beiblatt als Beilage zu den Wahlunterlagen

In den neu formulierten Art. 8 und 9 der Gemeindeordnung wird ergänzt,
dass die Stimmberechtigten mit den Wahlunterlagen ein Beiblatt, auf dem
die Kandidierenden alphabetisch aufgeführt sind, erhalten. Die Bestim-
mung in der Gemeindeordnung ist notwendig, um die Beilage des Bei-
blatts nicht jeweils einzelfallweise beschliessen zu müssen. In der heuti-
gen Praxis wird ein Beiblatt nur beigelegt, wenn die entsprechenden Vor-
aussetzungen dafür erfüllt sind.

4.3 Entscheide über Ausgliederungen

Das neue Gemeindegesetz verlangt in § 69, dass über Ausgliederungen
von erheblicher Bedeutung an der Urne abgestimmt wird. Erhebliche Be-
deutung liegt vor, wenn die Ausgliederung grosse politische oder finan-
zielle Tragweite hat. In Art. 10 als neue Ziff. 8 wird die Kompetenz, über
Ausgliederungen von erheblicher Bedeutung zu entscheiden, der Urnen-
abstimmung übertragen. Über Ausgliederungen von nicht erheblicher Be-
deutung soll der Gemeinderat entscheiden (Art. 29 neue Ziff. 16).

4.4 Wahlbefugnisse der Gemeindeversammlung

In einem neuen Art. 12a wird zur Wahl der Stimmenzählerinnen und
Stimmenzähler in der Gemeindeversammlung festgelegt, dass offen ge-
wählt wird.
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4.5 Entscheid über Gemeindereferendum

Nach Art. 33 der Kantonsverfassung können 12 politische Gemeinden, die
Stadt Zürich oder die Stadt Winterthur eine Volksabstimmung verlangen.
Die Volksabstimmung muss innert 60 Tagen nach der Veröffentlichung des
Kantonsratsbeschlusses verlangt werden. Die heutige Regelung, die der
Gemeindeversammlung den Entscheid über die Teilnahme an einem
Gemeindereferendum zuweist, ist nicht durchführbar, weil innert der Frist
von 60 Tagen wegen der Vorlauf- und Rechtsmittelfristen eine Gemeinde-
versammlung nicht durchgeführt werden kann. Daher soll neu der Ge-
meinderat die Unterstützung eines Gemeindereferendums beschliessen
können.

4.6 Finanzbefugnisse der Gemeindeversammlung

Gleichzeitig mit einer redaktionellen Anpassung (vgl. nachstehend Ziffer
4.7) wird in Art. 17 eine neue Befugnis der Gemeindeversammlung ein-
geführt. § 117 des neuen Gemeindegesetzes bestimmt in Abs. 2, dass die
Gemeindeversammlung ab einem in der Gemeindeordnung festzulegen-
den Anlagewert bei der Veräusserung von und Investitionen in Finanz-
liegenschaften zuständig ist. Die Gemeindeordnung regelt heute nur den
Wert bei der Veräusserung von Finanzliegenschaften (bis 500’000 Franken
ist der Gemeinderat zuständig, darüber die Gemeindeversammlung). Wird
für Investitionen in Finanzliegenschaften keine Regelung getroffen, wäre
die Gemeindeversammlung unabhängig einer betraglichen Limite in je-
dem Fall zuständig. Die vorgeschlagene Änderung sieht daher für Investi-
tionen in Finanzliegenschaften dieselbe Kompetenz wie für die Veräusse-
rung vor: Der Gemeinderat beschliesst bis 500’000 Franken, darüber die
Gemeindeversammlung.

4.7 Finanzbefugnisse neu als Fliesstext

Das neue Gemeindegesetz führt im Bereich der Finanzbefugnisse zu einer
Vereinfachung, indem es grundsätzlich nur noch zwischen Ausgaben und
Anlagen unterscheidet und darauf verzichtet, für gewisse Spezialtatbestän-
de wie Bürgschaften und Darlehen Sonderregelungen vorzusehen. Für die
Abgrenzung ist massgebend, welchem Zweck ein Vermögenswert dienen
soll. Dient er einem öffentlichen Zweck, so ist er im Verwaltungsvermögen
zu führen. Dient er allein Anlagezwecken, ist er im Finanzvermögen zu
führen. Das Gemeindeamt des Kantons Zürich sieht auf der Grundlage
dieser Erwägungen in ihrer Muster-Gemeindeordnung vor, die Finanz-
kompetenzen in Textform beim betreffenden Organ aufzuführen und nicht
mehr in Tabellenform.
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Art. 17 wird daher aufgehoben. Die Finanzkompetenzen sind mit entspre-
chendem Text und betraglich in unveränderter Höhe bei Urnenabstimmung,
Gemeindeversammlung und Behörden aufgeführt.

4.8 Offenlegung von Interessenbindungen

Das neue Gemeindegesetz verlangt, dass die Mitglieder von Behörden ihre
Interessenbindungen offenlegen. Nach Auffassung der Direktion der Jus-
tiz und des Innern des Kantons Zürich ist in einem Erlass, der sich am
Kantonsratsgesetz orientieren kann, die Offenlegung zu regeln. Die Re-
gelung soll auch die Schreiberinnen und Schreiber der Behörden betref-
fen, da auch diese an den Beratungen mitwirken und in den Ausstand zu
treten haben, wenn ein Ausstandsgrund vorliegt.

Weil Interessenbindungen politisch bedeutungsvoll sein können, soll der
grundsätzliche Umfang der Offenlegung in der Gemeindeordnung geregelt
werden, während die Details in einem Reglement zu bestimmen sind, das
der Gemeinderat für alle betreffenden Behörden erlässt.

In einem neuen Artikel werden die meldepflichtigen Interessenbindungen
abschliessend aufgezählt. Sie haben einen relevanten Bezug zur Ausübung
eines öffentlichen Amts. Die Mitglieder der vom Volk gewählten Behör-
den (Gemeinderat, Schulpflege, Sozialbehörde, Werkbehörde, Rechnungs-
prüfungskommission) müssen meldepflichtige Interessenbindungen vor der
Konstituierung einer Behörde angeben.

Unter «beruflichen Haupt- und allfälligen Nebentätigkeiten» versteht man
alle Tätigkeiten für das eigene Erwerbseinkommen, unabhängig davon,
ob es sich um eine selbstständige oder unselbstständige Tätigkeit handelt.
Angegeben werden muss der gegenwärtig ausgeübte Beruf. Weiter müs-
sen alle Tätigkeiten in Führungs- und Aufsichtsgremien von schweizeri-
schen und ausländischen Körperschaften und Anstalten angegeben wer-
den, unabhängig davon, wie hoch die Kapitalsumme der Körperschaft oder
Anstalt ist, in welche Rechtsform sie gekleidet ist oder welche politische
Bedeutung die Körperschaft oder Anstalt hat. Unter dem Begriff Körper-
schaften und Anstalten werden alle privat- und öffentlich-rechtlichen Ge-
sellschaftsformen verstanden (z.B. Aktiengesellschaften, Kommanditgesell-
schaften, Vorsorgestiftungen oder Vereine). Unter Tätigkeit in Führungs-
und Aufsichtsgremien wird z.B. die Mitgliedschaft in einem Verwaltungs-
rat, in einem Stiftungsrat, in einer Geschäftsleitung oder einem Vereins-
vorstand verstanden. Dasselbe gilt für die Organstellung. Eine solche hat
eine Person, wenn sie Einfluss auf die Entscheidfindung der Organisation
nehmen kann (wie z.B. im Verwaltungsrat oder als Geschäftsführung). Die
Formulierung schweizerische und ausländische Körperschaften oder An-
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stalten bedeutet, dass auch regional oder nur lokal tätige Körperschaften
angegeben werden müssen.

Weiter sind dauernde Leitungs- und Beratungsfunktionen für Interessen-
gruppen (z.B. Nichtregierungs-Organisationen und Verbände) sowie die
Mitgliedschaft oder Mitwirkung in Kommissionen und anderen Organen
des Bundes, des Kantons und der Gemeinden offenzulegen (wie Parla-
mente, Delegiertenversammlungen, Aufsichtsgremien usw.).

4.9 Gemeinderat bleibt «Gemeinderat»

Das kantonale Recht bezeichnet den Gemeinderat als «Gemeindevorstand»,
erlaubt aber, andere Bezeichnungen festzulegen. Es gibt für den Gemein-
derat keinen Grund, die angestammte Bezeichnung nicht weiterzufüh-
ren. Deshalb hält ein neuer Absatz in Art. 24 fest, dass der Gemeinderat
als Gemeindevorstand im Sinne des kantonalen Gesetzes gilt.

4.10 Anpassungen der Befugnisse des Gemeinderats

Die Befugnisse des Gemeinderats sind heute in den Art. 26–31 geregelt.
Vorerst werden die Bestimmungen teilweise redaktionell überarbeitet und
ohne materielle Bedeutung neu gefasst, so bei: der Wahl der Vertretun-
gen der Gemeinde in anderen Organisationen, den Rechtsetzungsbefug-
nissen, den allgemeinen Verwaltungsbefugnissen (politische Führung,
Planung und Aufsicht, Führung des Gemeindehaushalts) und den finan-
ziellen Befugnissen, wo diese wie erwähnt neu als Fliesstext und nicht mehr
als Tabelle aufgeführt werden.

Materielle Neuerungen in den Befugnissen des Gemeinderats sind Fol-
gende:

– Der Gemeinderat kann neu Aufgaben an Gemeindeangestellte über-
tragen. Sind die Aufgaben wichtig, ist ein Beschluss der Legislative
notwendig.

– Über Ausgliederungen von nicht erheblicher Bedeutung entscheidet
der Gemeinderat (siehe Ziff. 4.3 weiter oben).

– Der Gemeinderat beschliesst neu über die Unterstützung des Ge-
meindereferendums (siehe Ziff. 4.5 weiter oben).

– Neu beschliesst der Gemeinderat wie früher über die Bau- und Ni-
veaulinien für kommunale Anlagen wie Strassen und Werkleitungen.
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– Über Investitionen in Liegenschaften des Finanzvermögens (also des
veräusserbaren Vermögens) beschliesst der Gemeinderat bis 500’000
Franken, darüber die Gemeindeversammlung (vgl. auch Ziff. 4.6 wei-
ter oben).

4.11 Befugnisse Gemeindepräsidentin bzw. Gemeindepräsident

Nach § 41 Abs. 2 des neuen Gemeindegesetzes kann eine Behörde die
Präsidentin oder den Präsidenten ermächtigen, Angelegenheiten von ge-
ringer Bedeutung selbst zu entscheiden. Die Behörde könnte eine solche
Ermächtigung in ihrem Organisationsreglement erteilen. Zur stärkeren po-
litischen Legitimation soll sie jedoch in Art. 33 der Gemeindeordnung auf-
genommen werden.

4.12 Redaktionelle Neufassung zur Gemeindeverwaltung

Der bisherige Text zu Aufgaben, Funktion und Organisation Gemeinde-
verwaltung wird der Musterverordnung des Gemeindeamts des Kantons
Zürich angepasst. Die bisherige Regelung zur Organisation der Verwal-
tung wird etwas weiter ausgebaut, indem vom Gemeinderat als wesent-
lich erachtete Grundsätze wie jene der Effizienz, der Transparenz und der
Bürgernähe aufgenommen werden.

4.13 Anpassungen der Befugnisse der Schulpflege

Hier wird wie beim Gemeinderat (vgl. Ziff. 4.10 weiter oben) in Art. 37 die
neue Kompetenz der Schulpflege zur Aufgabenübertragung an Gemeinde-
angestellte eingefügt. Für diese Kompetenz braucht es im Gegensatz zum
Gemeinderat ausdrücklich eine Grundlage in der Gemeindeordnung.

Im Übrigen werden auch bei der Schulpflege die Finanzkompetenzen in
betraglich gleicher Höhe wie bisher nun als Fliesstext und nicht mehr als
Tabelle aufgeführt.

4.14 Unterstellung des Alterszentrums beim Gemeinderat

Die heute teilweise beim Gemeinderat angesiedelte Verantwortung für
die Alters- und Pflegeheime der Gemeinde soll ganz an ihn übergehen.
Heute ist nach der Gemeindeordnung die Fürsorgebehörde zuständig dafür,
die Alters- und Pflegeheime nach den vom Gemeinderat genehmigten
Grundsätzen zu führen. Damit führt die Fürsorgebehörde einen vom Sozial-
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wesen, ihrer übrigen Aufgabe, sehr unterschiedlichen Bereich. Die Alters-
und Pflegeheime als stationäre Pflegeversorgung sind heute der einzige
Bereich der Gemeinde, der durch zwei Behörden geführt wird, die im glei-
chen Aufgabenfeld je eigene und teilweise überschneidende Zuständig-
keiten haben. Auf der anderen Seite ist die stationäre Pflegeversorgung
die einzige Aufgabe der Gemeinde in den Bereichen Alter und Pflegeversor-
gung, die nicht vom Gemeinderat wahrgenommen wird.

Die Konstellation mit zwei Behörden schafft hohen Schnittstellen- und
Koordinationsaufwand und schlägt sich in zeitlich langwierigen Prozessen
nieder. Die beiden Behörden waren deshalb bei der Entwicklung der Vor-
lage zur Verselbstständigung des Alterszentrums Lanzeln grundsätzlich
einig, dass die Aufgabe neu ganz zum Gemeinderat wechseln soll. Damit
werden die Aufgaben Alter und Pflegeversorgung beim Gemeinderat zu-
sammengeführt, während das neu Sozialbehörde benannte Gremium zu-
künftig als ausschliessliche Fachbehörde für die kantonal geregelte wirt-
schaftliche Hilfe amtet.

Der Gemeinderat wird danach die behördliche Führung des Alterszentrums
so weiterführen, wie sie bisher von der Fürsorgebehörde wahrgenommen
wurde. Er kann dazu auch eine Kommission einsetzen, die neben Vertre-
tungen der Gemeinde aus Fachleuten für die stationäre Pflegeversorgung
zusammengesetzt wäre.

Wird die spätere, auf 1. Quartal 2019 erwartete Vorlage zur Verselbst-
ständigung des Alterszentrums Lanzeln in eine Stiftung an der Urne an-
genommen, wechselt die Führung des Alterszentrums zur Stiftung. In den
Übergangsbestimmungen wird vorgesehen, dass in diesem Fall die Füh-
rungsverantwortung direkt von der Fürsorgebehörde an die Stiftung über-
gehen würde. Würde die Vorlage zur Verselbstständigung dagegen nicht
angenommen, bliebe es bei der Unterstellung des Alterszentrums beim
Gemeinderat.

4.15 Anpassung der Befugnisse der Sozialbehörde

Durch die Übertragung der Alters- und Pflegeheime in die Zuständigkeit
des Gemeinderats und weil für die Ausrichtung der Sozialhilfe nicht mehr
im gleichen Umfang finanzielle Kompetenzen benötigt werden, ist vor-
gesehen, dass die Sozialbehörde wie bisher über gebundene Ausgaben
und den Ausgabenvollzug beschliesst. Daneben soll sie über im Budget
enthaltene neue Ausgaben bis zum Betrag von 10’000 Franken und über
neue wiederkehrende Ausgaben bis zu 5000 Franken im Einzelfall ent-
scheiden.
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4.16 Anpassung der Aufgabenbeschreibung der Werkbehörde

Die in Art. 49 der Gemeindeordnung beschriebene Aufgabe der Werk-
behörde für die Elektrizitäts- und Wasserversorgung wird materiell nicht
verändert, jedoch konkreter gefasst. Die Gemeindeversammlung hat am
1. Juni 2015 mit der Annahme der Solarstrom-Initiative entschieden, dass
auch die Beschaffung elektrischer Energie (hier durch steuerfinanzierte
Solaranlagen auf Gemeindeliegenschaften) Aufgabe der Gemeinde ist. Neu
wird darum ausgeführt, dass die Werkbehörde für die «Beschaffung und
Verteilung von elektrischer Energie und von Wasser …» zuständig ist.

4.17 Redaktionelle Anpassung der Bestimmungen zur RPK

Die Änderungen bei der Rechnungsprüfungskommission (RPK) sind grund-
sätzlich redaktioneller Natur. Sie folgen den Empfehlungen des Gemeinde-
amts in der Einführung des neuen Gemeindegesetzes. Materiell bedeutet
der Revisionsvorschlag keine Änderung. Die Prüfungsbefugnis der RPK ist
im Gemeindegesetz definiert und wird in der Gemeindeordnung kompri-
miert wiedergegeben. Weiter werden die Herausgabe von Akten und Aus-
künften an die RPK sowie deren Anhörungspflicht bei abweichenden Stel-
lungnahmen nach den kantonalen Empfehlungen formuliert. Auch sie
bedeuten keine Änderung gegenüber der bisherigen Praxis.

Neu wird in Art. 54a die finanztechnische Prüfstelle geregelt. Das neue
Gemeindegesetz verlangt, dass der Finanzhaushalt von einer Prüfstelle
finanztechnisch geprüft wird. Die finanztechnische Prüfung kann der RPK
übertragen werden, wenn diese die Anforderungen an die Unabhängig-
keit und Fachkunde erfüllt. In der Gemeinde Stäfa wird die finanztechnische
Prüfung bereits seit langem an eine externe, unabhängige Revisionsfirma
übertragen. Diese Regelung wird weitergeführt. Zur Übereinstimmung mit
dem neuen Recht werden die vom Gemeindeamt des Kantons Zürich vor-
geschlagenen Regelungen in die Gemeindeordnung übernommen.

4.18 Friedensrichteramt

Auf Hinweis des Gemeindeamts des Kantons Zürich werden die geltenden
Bestimmungen für Lohn und Amtslokal des Friedensrichteramts ohne
inhaltliche Änderung dem Mustervorschlag des Gemeindeamts angepasst.
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5. Öffentliche Vernehmlassung

Mitte März eröffnete der Gemeinderat die öffentliche Vernehmlassung
zum Entwurf für die Teilrevision 2018 der Gemeindeordnung.

In der Vernehmlassungsfrist bis Ende Mai 2018 sind insgesamt fünf Ein-
gaben mit neun Anträgen, Bemerkungen, Fragen oder Feststellungen ein-
gereicht worden. Aus der Bevölkerung sind zwei Eingaben eingegangen.
Zwei politische Ortsparteien haben sich schriftlich zum Vorschlag für die
neue Gemeindeordnung geäussert, eine weitere Ortspartei hat ihre grund-
sätzliche Zustimmung zur vorgeschlagenen Teilrevision der Gemeinde-
ordnung mitgeteilt.

Die Stossrichtung der Teilrevision wird grundsätzlich begrüsst. Ergänzend
wurde angeregt, die Gemeindeordnung mit einem Statement zur nach-
haltigen Entwicklung zu ergänzen. Eine Eingabe wendet sich dagegen,
dass die Verantwortung für die Alters- und Pflegeheime ganz zum Ge-
meinderat übergehen soll. Weitere Eingabepunkte betreffen die Formu-
lierungen der Offenlegungspflicht für Interessenbindungen von Behörden-
mitgliedern und der Führungsverantwortung für den Gemeindehaushalt.

Auf der Grundlage des Vernehmlassungsergebnisses hat der Gemeinderat
die Vorlage wie folgt geändert:

– Die Bestimmungen zur Offenlegung der Interessenbindungen wird
der Gemeinderat zurückhaltender reglementieren.

– In der Formulierung zur Führung des Gemeindehaushalts wird neu
nur noch von «Führung» und nicht mehr von «Verantwortung« ge-
sprochen.

6. Vorprüfung durch Gemeindeamt des Kantons Zürich

Das Gemeindeamt des Kantons Zürich hat den Vernehmlassungsentwurf
auf seine Genehmigungsfähigkeit hin geprüft. Im Bericht vom 8. Mai 2018
listet das Gemeindeamt insgesamt neun Bemerkungen und Hinweise auf,
die allesamt vom Gemeinderat berücksichtigt worden sind.

In der Mehrzahl der Bemerkungen und Hinweise handelt es sich um re-
daktionelle Anpassungen. Neben solchen hat das Gemeindeamt verlangt,
Regelungen zum Beschluss über den Finanz- und Aufgabenplan sowie zur
finanztechnischen Prüfstelle in die Gemeindeordnung aufzunehmen.
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Der Gemeinderat stimmt auch diesen beiden Ergänzungen zu, weil keine
sachliche Differenz zur Auffassung des Gemeindeamts bestand. Allerdings
ging der Gemeinderat bei seiner Vernehmlassungsvorlage davon aus, dass
die beiden genannten Regelungspunkte sich direkt aus dem Gemeinde-
gesetz ergeben und darum keine ausdrückliche Aufnahme in die Gemein-
deordnung erfordert hätten.

Damit steht unter anderem fest, dass die heutige Abstimmungsvorlage
durch den Regierungsrat des Kantons Zürich genehmigt wird, wenn ihr
das Stäfner Stimmvolk zustimmt.

7. Ablehnung der Teilrevision

Gegen die aktuelle Vorlage zur Teilrevision könnte angeführt werden, dass
sie über das technische Minimum in der Anpassung an das neue kantonale
Recht hinausgeht, mit Bestimmungen wie z.B.: Wahl der Stimmenzähle-
rinnen und Stimmenzähler in der Gemeindeversammlung, Möglichkeit der
Aufgabenübertragung an Gemeindeangestellte, Unterstützung des Ge-
meindereferendums, Festsetzung von Bau- und Niveaulinien oder die
Zuweisung der Alters- und Pflegeheime allein an den Gemeinderat. Auch
könnte argumentiert werden, dass die Bestimmungen anders, weniger
weitgehend oder akzentuierter formuliert werden könnten, wo das kan-
tonale Recht Spielraum belässt.

Der Gemeinderat teilt solche Einschätzungen nicht. Die Vorlage ist seiner
Ansicht nach über weite Strecken redaktioneller Natur, bringt also keine
inhaltlichen Änderungen. Wo neue Formulierungen gefunden werden
mussten, beschränkte er diese unmittelbar auf den jeweiligen Regelungs-
gegenstand und orientierte sich an der Muster-Gemeindeordnung des
Kantons. Bei der Frage, ob es wirklich notwendig oder sinnvoll ist, dass
weiterhin zwei vom Volk gewählte Behörden für die Belange der Alters-
und Pflegeheime zuständig sind, hat er den Weg gewählt, den die Ge-
meinde zuvor schon einige Male gegangen war: Der behördliche Überbau
soll reduziert werden, vor allem bei Betrieben, die wie das Alterszentrum
Lanzeln ausgeprägt operationeller Natur und durch kantonales Recht prak-
tisch abschliessend geregelt sind. Aus solchen Überlegungen wurden die
Gesundheitsbehörde und eine Vielzahl von Kommissionen aufgegeben,
die Mitgliederzahl von Gemeinderat, Schulpflege und Werkbehörde teil-
weise wesentlich reduziert.

Wird die aktuelle Vorlage zur Teilrevision der Gemeindeordnung abgelehnt,
bleibt die heute gültige Fassung der Gemeindeordnung unverändert in
Kraft.
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Weil die Gemeindeordnung nicht in allen Teilen dem neuen kantonalen
Recht entspricht, müsste der Gemeinderat erneut eine Teilrevision aus-
arbeiten, welche die Differenzen zum kantonalen Recht beseitigt. Dafür
besteht eine gesetzliche Übergangsfrist bis 31. Dezember 2021.

8. Schlussbemerkungen

Die Teilrevision bringt eine volle Übereinstimmung der kommunalen Ver-
fassung mit dem neuen kantonalen Gemeinderecht. Das ist der wichtigste
Aspekt, weil auf diesem Weg Rechtssicherheit geschaffen wird. Die Revi-
sion belässt alle demokratisch wichtigen Grundsätze unverändert, wie die
Zuständigkeiten von Urne, Gemeindeversammlung und Behörden. Sie ist
vor allem technischer Natur, indem einige Bestimmungen neu formuliert
werden. Wo neue Bestimmungen zu formulieren waren, wurde auf die
Mustervorlage des Gemeindeamts des Kantons Zürich zurückgegriffen.

Auch die vorgeschlagene Änderung bei den Alters- und Pflegeheimen hat
nach Meinung des Gemeinderats keine wesentliche Tragweite, weil einzig
die heutige Zuständigkeit von zwei vom Volk gewählten Behörden auf
eine Behörde (Gemeinderat) reduziert wird.

Insgesamt steht eine Teilrevision an, die notwendig ist, um die Differen-
zen zum neuen kantonalen Recht zu beseitigen. Darüber hinaus ist sie von
geringer Tragweite einzustufen. Der Gemeinderat empfiehlt darum, der
Vorlage zuzustimmen.

Stäfa, 4. September 2018

IM NAMEN DES GEMEINDERATS STÄFA

Christian Haltner Daniel Scheidegger
Gemeindepräsident Gemeindeschreiber
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